
Hygiene-Kodex 

 

Seit 1. Oktober 2022 und bis zum 7. April 2023 galt ein bundesweiter Rechtsrahmen für die 

Corona-Schutzmaßnahmen. Zusätzlich konnten die Bundesländer nach dem 

Infektionsschutzgesetz weitere Regelungen erlassen, um das Gesundheitssystem zu 

schützen; hierzu gehörte z.B. auch die mögliche verpflichtende Aufstellung eines 

Hygienekonzeptes. 

Nach dem 7. April 2023 werden wohl Begriffe wie Hygienekonzept, Isolationspflicht, Maske 

tragen, Impfstatus, Abstandsgebote usw. formell der Vergangenheit angehören – es darf 

jedoch bezweifelt werden, dass das Covid-19-Virus damit verschwindet. Auch wenn die 

Infektion mit dem Virus überwiegend seinen Schrecken verloren hat, ist eine Ansteckung 

besonders bei Personen der „vulnerablen Gruppen“ nicht ohne gesundheitliches Risiko. 

Deshalb bleiben uns folgende Regeln wichtig und verbindlich: 

 

Wir vom Hospizverein Würzburg e.V. 

 alle ehrenamtlich tätigen Personen (Hospizbegleiter*innen, Vorstandsmitglieder, 

Mitglieder von Arbeitsgruppen) 

 alle hauptamtlich Angestellten 

 

verhalten uns auch ohne förmliches „Hygienekonzept“ nach folgenden Regeln: 

 

 kein Kontakt mit Kollegen / Begleiteten bei Anzeichen für eine Covid-Infektion; 

(bei Zweifeln kann ein negativer Selbsttest eine Infektion als unwahrscheinlich bestätigen) 

 Akzeptieren von „Hygieneregeln“ in Einrichtungen (Krankenhäuser, Heimen) 

 Einhalten der eigenen Hygiene (Händedesinfektion, „Nieß-Etikette) 

 Abstand und Maske nach Absprache mit den Begleiteten in Eigenverantwortung und 

Einschätzung eines Ansteckungsrisikos. 

 

Von Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen des Hospizvereins erwarten wir: 

Dass sie Veranstaltungen - zum Schutz der anderen Teilnehmer*innen vor einer Ansteckung 

durch Corona-Viren – nur bei Symptomfreiheit besuchen. 

(bei Zweifeln kann ein negativer Selbsttest eine Infektion als unwahrscheinlich bestätigen) 

 

 

Nach Beschluss der Vorstandssitzung vom 05.04.2023 

Wolfgang Engert 1. Vorsitzender 
 


